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Schwerbehindertenvertretung 
 

Arbeitshilfe für Mitarbeitervertretungen 
(Rechtliche Grundlagen: Sozialgesetzbuch IX - SGB IX, Wahlordnung Schwerbehin-

dertenvertretung SchwbVWO) 
 

In allen Betrieben oder Dienststellen, in denen mindestens 5 schwerbehinderte oder gleichge-

stellte Mitarbeiter nicht nur vorübergehend (mind. 6 Monate) beschäftigt sind, ist eine Vertrau-

ensperson und mindestens ein Stellvertreter zu wählen. Wahlberechtigt sind alle im Betrieb 

schwerbehinderten und gleichgestellten Menschen. Gewählt werden können alle im Betrieb nicht nur 

vorübergehend Beschäftigten – auch nicht behinderter Menschen – mit Ausnahme leitender Angestell-

ten. 

Das Gesetz ermöglicht da, wo die Zahl der schwerbehinderten Menschen zur Wahl der Schwerbehin-

dertenvertretung nicht erreicht ist, eine Zusammenfassung mehrerer räumlich naher Dienststellen, 

Einrichtungen und Betriebe eines und desselben Dienstgebers, um die Wahl einer Schwerbehinder-

tenvertretung zu ermöglichen. Über die Zusammenfassung entscheidet der Dienstgeber im Benehmen 

mit dem zuständigen Integrationsamt. 

Alle 4 Jahre finden regelmäßig die Wahlen der Schwerbehindertenvertretung statt, turnusgemäß die 

nächste Wahl in der Zeit vom 01. Oktober bis 30. November 2010. 

 
§ 28a MAVO – Aufgaben und Beteiligung der MAV zum Schutz schwerbehinderter Menschen 

Die MAV fördert die Eingliederung schwerbehinderter Menschen. Sie achtet darauf, dass die dem 

Dienstgeber nach SGB IX obliegenden Verpflichtungen erfüllt werden und wirkt auf die Wahl einer 

Vertrauensperson der schwerbehinderten Mitarbeiter hin. Der Dienstgeber trifft mit der Schwerbehin-

dertenvertretung und der MAV in Zusammenarbeit mit dem Beauftragten des Dienstgebers gemäß 

SGB IX eine verbindliche Integrationsvereinbarung (Auszug aus § 28a). 

 

Was ist eine Integrationsvereinbarung? 
Der Inhalt der Integrationsvereinbarung enthält Regelungen in Zusammenhang mit der Eingliederung 

schwerbehinderter Menschen. Insbesondere geht es um Regelungen zur Personalplanung, zur Ar-

beitsplatzgestaltung, Gestaltung des Umfeldes, zur Arbeitsorganisation, Arbeitszeit sowie Regelungen 

über die praktische Durchführung in den Einrichtungen des Dienstgebers. Ist die Integrationsvereinba-

rung abgeschlossen, wird sie der Agentur für Arbeit und dem Integrationsamt übermittelt. Bei den 

Integrationsämtern sind Musterfassungen sowie weiteres umfangreiches Informationsmaterial erhält-

lich (www.kvjs.de / www.integrationsaemter.de). 

 

 

http://www.kvjs.de/�
http://www.integrationsaemter.de/�
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Die Wahl der Schwerbehindertenvertretung 
 

Wann finden die Wahlen statt und wie lange ist die Amtszeit? 
Die regelmäßigen Wahlen finden alle 4 Jahre in der Zeit vom 01. Oktober bis 30. November statt. 

Außerhalb dieser Zeiten finden Wahlen statt, wenn 

- die letzte Wahl erfolgreich angefochten wurde 

- das Amt vorzeitig erlischt und kein stellvertretendes Mitglied nachrückt 

- es noch keine Schwerbehindertenvertretung gibt. 

Die Amtszeit beträgt 4 Jahre. Hat eine außerordentliche Wahl stattgefunden und war die Amtszeit der 

Schwerbehindertenvertretung kürzer als 1 Jahr, so wird erst zum nächsten regelmäßigen Wahltermin 

neu gewählt. Die Amtszeit erlischt nicht, wenn während der Amtszeit die Anzahl der schwerbehinder-

ten Menschen unter 5 absinkt. Allerdings wird dann am Ende der Amtszeit keine neue Schwerbehin-

dertenvertretung gewählt.  

 

Wer darf wählen (aktives Wahlrecht)? 
Wahlberechtigt sind alle im Betrieb beschäftigten schwerbehinderten und denen gleichgestellten Men-

schen (Erklärung Gleichstellung s. S. 6). 

 
Wer kann gewählt werden (passives Wahlrecht)? 
Wählbar sind alle Beschäftigten, die auch in die MAV gewählt werden dürfen. Das heißt, die Schwer-

behindertenvertretung muss selbst nicht schwerbehindert sein. Voraussetzungen für die Wählbarkeit 

sind: 

- die Vollendung des 18. Lebensjahres 

- ein nicht nur vorübergehendes Beschäftigungsverhältnis 

- eine mindestens sechsmonatige Betriebszugehörigkeit 

- keine Funktion als leitendeR AngestellteR 

 

Kann man gleichzeitig MAV-Mitglied und Schwerbehindertenvertretung sein? 
 

Selbstverständlich ist dies möglich. 
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Wie wird gewählt? 
Die Wahl ist geheim und unmittelbar. Es gelten die Grundsätze der Mehrheitswahl. Es gibt zwei Wahl-

verfahren - das förmliche und das vereinfachte Wahlverfahren. Zwischen beiden Wahlverfahren gibt 

es kein Wahlrecht. 

 

Das förmliche Wahlverfahren  (§ 1 - 17 

SchwbVWO) 
Das vereinfachte Wahlverfahren (§ 18 - 21 

SchwbVWO) 

ist nur dann anzuwenden, wenn im Betrieb bzw. 
in den für die Wahl zusammengefassten Betrie-
ben  

• mindestens 50 Wahlberechtigte beschäf-
tigt sind oder   

• wenn der Betrieb bei weniger als 50 
Wahlberechtigten  aus räumlich weit aus-
einander liegenden Teilen besteht.  

Wird die Schwerbehindertenvertretung im förmli-
chen Wahlverfahren gewählt, ist ein Wahlvor-
stand zu bestellen. Besteht eine Schwerbehinder-
tenvertretung, so bestellt sie den Wahlvorstand, 
bestehend aus drei volljährigen Beschäftigten, 
davon eineN von ihnen als VorsitzendeN. Spätes-
tens acht Wochen vor Ablauf der Amtszeit bestellt 
die Schwerbehindertenvertretung einen dreiköpfi-
gen Wahlvorstand. 

Wenn eine Schwerbehindertenvertretung nicht 
bestanden hat, können  

• drei Wahlberechtigte,  
• die MAV oder  
• das Integrationsamt  

zu einer Wahlversammlung zum Zweck der Wahl 
eines Wahlvorstandes einladen. Der Wahlvor-
stand hat die Wahl unverzüglich einzuleiten, sie 
durchzuführen und nach Abschluss des Wahlvor-
ganges das Wahlergebnis festzustellen.  

ist dann anzuwenden, wenn der Betrieb 
 

• nicht aus räumlich weit auseinander lie-
genden Teilen besteht und   

• dort weniger als 50 Wahlberechtigte be-
schäftigt sind. 

 

 

 

Die Bestellung des Wahlvorstandes ist nur im 
förmlichen Wahlverfahren zwingend erforderlich, 
nicht im vereinfachten Wahlverfahren.  

Die Aufgabe der Durchführung der Wahl über-
nehmen im vereinfachten Wahlverfahren die 
Wahlversammlung und der/die von ihr gewählte 
WahlleiterIn.  

Nach § 19 SchwVWO lädt die Schwerbehinder-
tenvertretung zur Wahlversammlung ein.  

Nur wenn es keine Schwerbehindertenvertretung 
gibt, dann können  

drei Wahlberechtigte, das Integrationsamt oder 
die MAV einladen. 

Spätestens drei Wochen vor Ende ihrer Amtszeit 
lädt die Schwerbehindertenvertretung zur Wahl-
versammlung ein, zum Beispiel durch Aus-
hang.Gewählt werden die Vertrauensperson und 
mindestens ein stellvertretendes Mitglied.Die 
Stimmen werden unverzüglich öffentlich ausge-
zählt und das Ergebnis festgestellt. 

 

Was kann die MAV tun, wenn noch keine Schwerbehindertenvertretung vorhanden ist? 

Die MAV (aber auch 3 Wahlberechtigte oder das Integrationsamt) kann zu einer Wahlversammlung 

der schwerbehinderten Menschen einladen. In dieser Wahlversammlung kann ein Wahlvorstand ge-

wählt werden, der die Wahl  der Schwerbehindertenvertretung veranlasst. 
 

 

 

 

http://bundesrecht.juris.de/schwbwo/index.html�
http://bundesrecht.juris.de/schwbwo/index.html�
http://bundesrecht.juris.de/schwbwo/index.html�
http://bundesrecht.juris.de/schwbwo/index.html�
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Was ist zu beachten, wenn keinE StellvertreterIn mehr da ist? 
Bei vorzeitigem Ausscheiden der Vertrauensperson rückt das mit der höchsten Stimmenzahl gewählte 

stellvertretende Mitglied für den Rest der Amtszeit nach; dies gilt entsprechend für das vorzeitige Aus-

scheiden eines Stellvertreters. Der Stellvertreter mit dem zweithöchsten Stimmenanteil wird dann ers-

ter Stellvertreter. Scheidet der einzige Stellvertreter vorzeitig aus, so bestellt die Schwerbehinderten-

vertretung unverzüglich einen Wahlvorstand, der ebenfalls unverzüglich die Wahl eines oder mehrerer 

Vertreter für den Rest der Amtszeit der Schwerbehindertenvertretung einzuleiten hat.  

 

Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung 
 

Die Schwerbehindertenvertretung fördert die Eingliederung schwerbehinderter Mensch in den Betrieb 

oder die Dienststelle, vertritt ihre Interessen und steht ihnen beratend und helfend zur Seite. Sie erfüllt 

ihre Aufgaben insbesondere dadurch, dass sie darüber wacht, dass die zugunsten schwerbehinderter 

Menschen geltende Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungs-

anordnungen durchgeführt, insbesondere auch die dem Dienstgeber obliegenden Verpflichtungen 

erfüllt werden. Die Schwerbehindertenvertretung beantragt bei den zuständigen Stellen Maßnahmen, 

die den schwerbehinderten Menschen dienen, insbesondere auch präventive Maßnahmen. Weiter ist 

die Entgegennahme von Anregungen und Beschwerden von schwerbehinderten Menschen eine ent-

scheidende Aufgabe. Die Vertrauensperson wirkt durch Verhandlung mit dem Dienstgeber auf eine 

Erledigung hin und unterrichtet die schwerbehinderten Menschen über den Stand und das Ergebnis 

der Verhandlungen. Die Schwerbehindertenvertretung unterstützt Beschäftigte auch bei Anträgen auf 

Feststellung einer Behinderung, ihres Grades sowie bei Anträgen auf Gleichstellung an die Agentur 

für Arbeit.  

 

Rechte der Schwerbehindertenvertretung 
 

Die Schwerbehindertenvertretung hat das Recht, an allen Sitzungen der Mitarbeitervertretung gemäß 

§ 52 Absatz 1 MAVO sowie des Arbeitsschutzausschusses beratend teilzunehmen; sie kann beantra-

gen, Angelegenheiten, die einzelne oder die schwerbehinderten Menschen als Gruppe besonders 

betreffen, auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu setzen. Erachtet sie einen Beschluss der 

MAV als eine erhebliche Beeinträchtigung wichtiger Interessen schwerbehinderter Menschen oder 

wurden ihre Beteiligungsrechte nicht berücksichtigt, wird auf ihren Antrag der Beschluss für die Dauer 

von einer Woche vom Zeitpunkt der Beschlussfassung an ausgesetzt. Die Vertrauensperson hat, so-

weit Angelegenheiten der schwerbehinderten Menschen beraten werden, Stimmrecht. 

Zu Besprechungen des Dienstgebers mit der MAV wird die Schwerbehindertenvertretung hinzugezo-

gen. Dies gilt unabhängig davon, ob jeweils Angelegenheiten behandelt werden, die schwerbehinderte 

Menschen besonders betreffen. Unabhängig von den jeweiligen Themen der Tagesordnung kann 

nicht ausgeschlossen werden, dass im Laufe des Gesprächs Fragen angesprochen werden, die be-

hinderte Menschen besonders berühren. 

Die Schwerbehindertenvertretung hat das Recht, mindestens einmal im Kalenderjahr eine Versamm-

lung schwerbehinderter Menschen durchzuführen. 
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Freistellung von der dienstlichen Tätigkeit, Schulungsanspruch 
 

Die Schwerbehindertenvertretung ist von ihrer beruflichen Tätigkeit ohne Minderung des Arbeitsent-

gelts zu befreien, wenn und soweit es zur Durchführung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Sie hat An-

spruch auf Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen, soweit diese Kenntnisse vermit-

teln, die für die Arbeit der Schwerbehindertenvertretung erforderlich sind.  Aus dem SGB IX ergibt sich 

keine zeitliche Begrenzung. Wie lange die einzelne Veranstaltung dauert und wie häufig die Vertrau-

ensperson zu Schulungen fährt, beurteilt sich ausschließlich nach der Erforderlichkeit. 
 

Aufgaben des Dienstgebers 
 
Der Dienstgeber hat die Schwerbehindertenvertretung in allen Angelegenheiten, die einen einzelnen 

oder die schwerbehinderten Menschen als Gruppe betreffen, unverzüglich und umfassend zu unter-

richten und vor einer Entscheidung anzuhören. Er hat ihr die getroffene Entscheidung unverzüglich 

mitzuteilen. Die Durchführung oder Vollziehung einer ohne Beteiligung getroffenen Entscheidung ist 

auszusetzen, die Beteiligung ist innerhalb von 7 Tagen nachzuholen – dann ist endgültig zu entschei-

den.  

 

Rechte der schwerbehinderten Menschen 
 

Wer gilt als schwerbehindert? 
Schwer erkrankte oder schwerbehinderte Menschen können beim zuständigen Versor-

gungsamt einen Antrag nach dem Sozialgesetzbuch IX stellen. Sie erhalten dann einen Grad 

der Behinderung zuerkannt und gelten ab einem Grad der Behinderung von mindestens 50 

als schwerbehindert. 
Wichtig: Der Schwerbehindertenausweis sagt nichts aus über die berufliche Leistungsfähigkeit 

oder gar den Wert eines Menschen, sondern bezieht sich auf die Auswirkungen einer Behinde-

rung in allen Lebensbereichen. 

 
Nachteilsausgleiche für schwerbehinderte Menschen 
Anerkannt schwerbehinderten Menschen stehen bestimmte Nachteilsausgleiche zu. Dies sind 

• besonderer Kündigungsschutz (der besteht darin, dass das Integrationsamt (IA) einer Kündi-

gung zustimmen muss. Das Integrationsamt kann bei allen Problemen mit dem Arbeitsplatz 

mit eingeschaltet werden), 

• Zusatzurlaub von 5 Arbeitstagen, 

• Herabsetzung der Altersgrenze für das flexible Altersruhegeld der gesetzlichen Rentenversi-

cherung auf das vollendete 63. Lebensjahr* (ein vorzeitiger Bezug ab dem 60. Lebensjahr ist 

mit Abzügen möglich); weitere Voraussetzung sind 35 Jahre Wartezeit in der gesetzlichen 

Rentenversicherung, 

• Steuerfreibetrag (die Höhe ist abhängig vom Grad der Behinderung - GdB) 
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• Förderung der Beschäftigung durch besondere Pflichten der Arbeitgeber (Ausgleichsabgabe, 

Gleichbehandlungsgrundsatz), 

• Begleitende Hilfen im Arbeitsleben (finanzielle Hilfen an Arbeitgeber, Wiedereingliederungshil-

fe, Hilfsmittelfinanzierung etc., z.B. durch Agentur für Arbeit, Rentenversicherungsträger, In-

tegrationsamt).                                                                                                                          

Was bedeutet Gleichstellung? 

Personen mit einem Grad von weniger als  50 aber mindestens 30 können auf Antrag von der Agentur 

für Arbeit schwerbehinderten Menschen gleichgestellt werden, wenn sie infolge ihrer Behinderung 

ohne die Gleichstellung einen geeigneten Arbeitsplatz nicht erlangen oder behalten können. Mit Er-

langung der Gleichstellung erhält man grundsätzlich den gleichen „Status“ wie schwerbehinderte 

Menschen, jedoch nicht: Zusatzurlaub, unentgeltliche Beförderung und besondere Altersrente. Ein 

Antrag auf Gleichstellung kann formlos (mündlich, schriftlich oder telefonisch) durch den behinderten 

Menschen oder dessen Bevollmächtigten bei der Agentur für Arbeit gestellt werden. Mit dem Tage der 

Antragstellung bei der Agentur für Arbeit wird die Gleichstellung wirksam. Der Dienstgeber ist nicht 

berechtigt, die Gleichstellung anzufechten. 

Personalakte 

Der schwerbehinderte Mensch hat das Recht, bei Einsicht in die über ihn geführte Personalakte oder 

ihn betreffende Daten des Arbeitgebers die Schwerbehindertenvertretung hinzuzuziehen. Die 

Schwerbehindertenvertretung bewahrt über den Inhalt der Daten Stillschweigen, soweit sie der 

schwerbehinderte Mensch nicht von dieser Verpflichtung entbunden hat. 

 

 
Diese Arbeitshilfe stellt lediglich eine Einführung in das Thema dar. Ausführli-
che Informationen sind den entsprechenden Grundlagen zu entnehmen.  
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Mitglied der Sprecher-
gruppe. 
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